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Gesetz zum Schutz des Bürgers
bei der Verarbeitung seiner Daten

(Landesdatenschutzgesetz - DSG M-V)

Vom 28. März 2002*

Zum Ausgangs- oder Titeldokument

Fundstelle: GVOBl. M-V 2002, S. 154

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBl. M-V S. 277,
278).

Fußnoten

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.
Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31).
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Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

 

§ 1

Zweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, das Recht des Einzelnen zu schützen, grundsätzlich
selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner Daten zu bestimmen (Recht auf
informationelle Selbstbestimmung).

 

§ 2

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Behörden und öffentlich-rechtliche Einrichtungen und Stellen
des Landes, der Gemeinden, der Ämter, der Landkreise sowie für sonstige der Aufsicht
des Landes unterstehende juristische Personen des öffentlichen Rechts (öffentliche
Stellen).

(2) Als öffentliche Stellen gelten auch juristische Personen und sonstige Vereinigungen
des privaten Rechts, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen und an
denen eine oder mehrere der in Absatz 1 genannten juristischen Personen des
öffentlichen Rechts mit absoluter Mehrheit der Anteile oder Stimmen beteiligt sind.
Beteiligt sich eine juristische Person oder sonstige Vereinigung des privaten Rechts,
auf die dieses Gesetz nach Satz 1 Anwendung findet, an einer weiteren Vereinigung
des privaten Rechts, so findet Satz 1 entsprechende Anwendung. Nehmen nicht-
öffentliche Stellen hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr, sind sie
insoweit öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes.

(3) Für automatisierte Dateien, die ausschließlich aus verarbeitungstechnischen
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1.

2.

1.

2.

3.

Gründen vorübergehend erstellt und nach ihrer verarbeitungstechnischen Verwendung
gelöscht werden, sowie für Vorentwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines
Vorgangs werden sollen und alsbald vernichtet werden, gelten nur die §§ 6, 21 und 22
sowie die §§ 29 bis 33. Diese Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen.

(4) Soweit besondere Rechtsvorschriften den Umgang mit personenbezogenen Daten
regeln, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor. Für die Gerichte sowie für die
Behörden der Staatsanwaltschaft gilt dieses Gesetz nur, soweit sie
Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Darüber hinaus gelten für die Behörden der
Staatsanwaltschaft, soweit sie keine Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, die §§ 18,
26, 29 bis 33 und 35 sowie die §§ 39 bis 41; die §§ 24 und 25 finden keine
Anwendung.

(5) Soweit öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, gelten für
sie nur die §§ 18, 26, 29 bis 33 und 35 sowie die §§ 38 bis 41. Mit Ausnahme der
Vorschriften über die Meldepflichten und die Aufsichtsbehörde (§§ 4d, 4e und 38) sind
im Übrigen die für nicht-öffentliche Stellen geltenden Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes einschließlich der §§ 43 und 44 anwendbar.

(6) Für Gnadenverfahren findet dieses Gesetz keine Anwendung.

 

§ 3

Begriffsbestimmungen

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener).

(2) Eine Datei ist

eine Sammlung personenbezogener Daten, die durch automatisierte Verfahren
verarbeitet und ausgewertet werden kann (automatisierte Datei) oder

jede sonstige strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach
bestimmten Kriterien zugänglich ist (nicht-automatisierte Datei).

(3) Eine Akte ist jede sonstige amtlichen oder dienstlichen Zwecken dienende
Unterlage einschließlich Bild- und Tonträgern, soweit sie nicht eine Datei im Sinne von
Absatz 2 ist. Nicht hierunter fallen Vorentwürfe oder Notizen, die nicht Bestandteil
eines Vorgangs werden sollen.

(4) Datenverarbeitung ist jede Verwendung personenbezogener Daten im Sinne der
nachfolgenden Vorschriften. Dabei ist

Erheben das Beschaffen von Daten,

Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von Daten auf einem
Datenträger; dazu zählt auch das Vervielfältigen,

Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter Daten,
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5.

6.

7.
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9.

10.

Übermitteln das Bekanntgeben erhobener, gespeicherter oder durch sonstige
Verarbeitung gewonnener Daten an Dritte in der Weise, dass die Daten durch die
Daten verarbeitende Stelle weitergegeben werden oder dass Dritte von der Daten
verarbeitenden Stelle zur Einsicht oder zum Abruf bereit gehaltene Daten
einsehen oder abrufen,

Sperren das Verhindern weiterer Verarbeitung gespeicherter Daten,
ausgenommen in den Fällen, in denen dieses Gesetz die Verarbeitung der Daten
zulässt,

Löschen das dauerhafte Unkenntlichmachen gespeicherter Daten,

Nutzen die inhaltliche Auswertung und Verwendung von Daten,

Anonymisieren das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die
Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur
mit unverhältnismäßig hohem Aufwandeiner bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person zugeordnet werden können,

Pseudonymisieren das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die
Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse ohne Anwendung der
Zuordnungsfunktion nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden
können,

Verschlüsseln das Verändern personenbezogener Daten derart, dass ohne
Entschlüsselung die Kenntnisnahme des Inhaltes der Daten nicht oder nur mit
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

(5) Daten verarbeitende Stelle ist jede öffentliche Stelle, die personenbezogene Daten
für sich selbst verarbeitet oder durch andere in ihrem Auftrag verarbeiten lässt oder
die über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
entscheidet.

(6) Dritter ist jede Person oder Stelle außerhalb der Daten verarbeitenden Stelle. Dritte
sind nicht der Betroffene sowie diejenigen Personen oder Stellen, die im
Geltungsbereich der Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Auftrag tätig werden.

(7) Stellen innerhalb des öffentlichen Bereichs sind öffentliche Stellen nach § 2 Abs. 1
und 2, öffentliche Stellen des Bundes und der anderen Länder nach § 2 des
Bundesdatenschutzgesetzes sowie öffentliche Stellen der Europäischen Union, ihrer
Mitgliedsstaaten oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum.

(8) Verbundverfahren sind automatisierte Verfahren, die mehreren Daten
verarbeitenden Stellen gemeinsam die Verarbeitung personenbezogener Daten
ermöglichen.

(9) Abrufverfahren sind automatisierte Verfahren, die die Übermittlung
personenbezogener Daten durch Abruf ermöglichen.
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(10) Gemeinsame Verfahren sind automatisierte Verfahren, die aus mindestens zwei
eigenständigen automatisierten Teilverfahren bestehen, für die verschiedene Daten
verarbeitende Stellen verantwortlich sind.

(11) Mobile Datenverarbeitungssysteme sind informationstechnische Systeme, die
zum Einsatz in automatisierten Verfahren bestimmt sind, an die Betroffenen
ausgegeben werden und über eine von der ausgebenden Stelle oder Dritten
bereitgestellte Schnittstelle personenbezogene Daten automatisiert austauschen
können.

 

§ 4

Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Auftrag

(1) Werden personenbezogene Daten durch andere Personen oder Stellen im Auftrag
einer öffentlichen Stelle verarbeitet, so bleibt der Auftraggeber für die Einhaltung der
Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz
verantwortlich. Die in den §§ 24, 25 und 27 genannten Rechte sind ihm gegenüber
geltend zu machen. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unter besonderer
Berücksichtigung seiner Eignung für die Gewährleistung der nach den §§ 21 und 22
notwendigen technisch-organisatorischen Maßnahmen sorgfältig auszuwählen. Der
Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei die Art und der Umfang der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten sowie erforderlichenfalls ergänzende Weisungen zu
technischen und organisatorischen Maßnahmen und etwaige Unterauftragsverhältnisse
festzulegen sind.

(2) Der Auftragnehmer darf personenbezogene Daten nur im Rahmen der Weisungen
des Auftraggebers verarbeiten. Ist der Auftragnehmer der Ansicht, dass eine Weisung
des Auftraggebers gegen dieses Gesetz oder eine andere Vorschrift über den
Datenschutz verstößt, hat er den Auftraggeber unverzüglich darauf hinzuweisen.

(3) Sofern die Vorschriften dieses Gesetzes auf den Auftragnehmer keine Anwendung
finden, ist der Auftraggeber verpflichtet, sicherzustellen, dass der Auftragnehmer die
Vorschriften dieses Gesetzes befolgt und sich der Kontrolle des Landesbeauftragten für
den Datenschutz nach Maßgabe der §§ 30 und 31 unterwirft. Der Auftraggeber hat
den Landesbeauftragten für den Datenschutz über die Beauftragung zu informieren.

(4) Bei der Erbringung von Wartungs-, Fernwartungs- und anderen Hilfstätigkeiten
durch Stellen oder Personen außerhalb der Daten verarbeitenden Stelle gelten die
Absätze 1 bis 3 entsprechend, soweit die Tätigkeiten mit der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten verbunden sind. Der Auftraggeber hat vor Beginn der
Arbeiten sicherzustellen, dass der Auftragnehmer personenbezogene Daten nur zur
Kenntnis nehmen kann, soweit dies unvermeidlich ist.

 

§ 5

Datenvermeidung, Datenschutzaudit, Systemdatenschutz

(1) Die Gestaltung von Verfahren und die Auswahl von informationstechnischen
Produkten zum Einsatz in automatisierten Verfahren hat sich am Grundsatz

Startseite - Mecklenburg-Vorpommern: Das Dienstleistungsportal http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?sho...

5 von 32 05.12.2011 14:01



1.

2.

3.

1.

größtmöglicher Datenvermeidung zu orientieren. Personenbezogene Daten sind zu
anonymisieren und hilfsweise zu pseudonymisieren, sobald dies möglich ist und soweit
der erforderliche Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten
Zweck steht.

(2) Informationstechnische Produkte sind vorrangig einzusetzen, wenn deren
Vereinbarkeit mit den Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit in
einem Prüfverfahren festgestellt wurde. Das Prüfverfahren nach Satz 1 ist im
Benehmen mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz durchzuführen.

(3) Die Datenverarbeitung soll so organisiert sein, dass bei der Verarbeitung,
insbesondere der Übermittlung und der Einsichtnahme, die Trennung der Daten nach
den jeweils verfolgten Zwecken und nach unterschiedlichen Betroffenen möglich ist.

 

§ 6

Datengeheimnis

Personen, die bei öffentlichen Stellen oder ihren Auftragnehmern dienstlichen Zugang
zu personenbezogenen Daten haben, ist es während und nach Beendigung ihrer
Tätigkeit untersagt, diese Daten zu einem anderen als dem zur jeweiligen
rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten (Datengeheimnis).
Diese Personen sind über die bei ihrer Tätigkeit zu beachtenden Vorschriften über den
Datenschutz in geeigneter Weise zu unterrichten und bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit
auf das Datengeheimnis zu verpflichten.

 

Abschnitt 2

Verarbeitung von personenbezogenen Daten

 

§ 7

Grundsatz

(1) Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist nur zulässig, soweit

die Vorschriften dieses Gesetzes sie zulassen,

eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder zwingend voraussetzt oder

der Betroffene eingewilligt hat.

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten,

aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse
oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit
hervorgehen oder
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2.

1.

2.

3.

4.

die die Gesundheit oder das Sexualleben betreffen,

ist nur zulässig, wenn eine Rechtsvorschrift, die den Zweck der Verarbeitung
bestimmt, sie ausdrücklich erlaubt.

(3) Abweichend von Absatz 2 ist die Verarbeitung der dort genannten Daten zulässig,

wenn der Betroffene ausdrücklich eingewilligt hat,

auf der Grundlage der §§ 34, 35 und 39,

wenn dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik,
der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung von
Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung dieser Daten durch
ärztliches Personal oder durch sonstige Personen erfolgt, die einer
entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen,

wenn sie ausschließlich im Interesse des Betroffenen liegt und der
Landesbeauftragte für den Datenschutz zuvor gehört worden ist. In Eilfällen kann
die Anhörung nachgeholt werden.

(4) Privatrechtliche Stellen oder Vereinigungen, die nach § 2 Abs. 2 als öffentliche
Stellen gelten, dürfen personenbezogene Daten, die Straftaten betreffen, nur unter
behördlicher Aufsicht oder aufgrund einer Rechtsvorschrift verarbeiten, die den Zweck
der Verarbeitung bestimmt.

(5) Sind die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Daten in Akten oder in nicht-
automatisierten Dateien mit anderen oder mit gesperrten Daten derart verbunden,
dass eine Trennung der Daten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand
möglich ist, so sind die Kenntnisnahme, die Mitspeicherung sowie die Übermittlung
auch der nicht benötigten Daten zulässig, soweit nicht schutzwürdige Belange des
Betroffenen überwiegen. Diese Daten dürfen nicht weiter verarbeitet werden. Darauf
ist der Empfänger im Falle der Übermittlung in geeigneter Weise hinzuweisen.

 

§ 8

Einwilligung

(1) Die Einwilligung des Betroffenen bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen
besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Sie muss sich im Falle einer
Datenverarbeitung nach § 7 Abs. 2 ausdrücklich auch auf die dort genannten Daten
beziehen. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich eingeholt
werden, so ist die Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild des
Schriftstücks hervorzuheben. Der Betroffene ist in geeigneter Weise über die
Bedeutung und Tragweite der Einwilligung, insbesondere über die Art und den Umfang
der Verarbeitung sowie über Empfänger beabsichtigter Übermittlungen von Daten,
aufzuklären. Die Anschrift der Daten verarbeitenden Stelle ist ihm mitzuteilen. Der
Betroffene ist unter Darlegung der Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, dass er die
Einwilligung verweigern und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
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(2) Die Einwilligung kann auch elektronisch erklärt werden. § 3a des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend.

 

§ 9

Erheben

(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn deren Kenntnis zur
rechtmäßigen Erfüllung einer in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle
liegenden Aufgabe erforderlich ist, der Zweck der Erhebung hinreichend bestimmt ist
und die Daten ohne Verstoß gegen Rechtsvorschriften offenbart werden können.

(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen und mit seiner Kenntnis zu
erheben, es sei denn, dass eine Rechtsvorschrift eine andere Art der Erhebung erlaubt
oder zwingend voraussetzt oder dass der Betroffene in eine andere Art der Erhebung
eingewilligt hat.

(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen mit seiner Kenntnis erhoben,
so ist er von der Daten verarbeitenden Stelle in geeigneter Weise über den Zweck der
Erhebung, die Art und den Umfang der Verarbeitung, über Empfänger beabsichtigter
Übermittlungen der Daten sowie über das Bestehen von Auskunfts- oder
Berichtigungsansprüchen aufzuklären. Die Anschrift der Daten verarbeitenden Stelle ist
ihm mitzuteilen. Werden die Daten aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur
Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die
Gewährung von Rechtsvorteilen, so ist der Betroffene hierauf, sonst auf die
Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. Er ist über die Rechtsvorschrift und über die
Folgen der Verweigerung von Angaben aufzuklären.

(4) Werden personenbezogene Daten nicht beim Betroffenen, sondern bei anderen
Personen sowie bei nicht-öffentlichen Stellen aufgrund einer Rechtsvorschrift, die zur
Auskunft verpflichtet, erhoben, so sind diese auf die Rechtsgrundlage, sonst auf die
Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. Der Betroffene ist bei Beginn der Speicherung
in geeigneter Weise über die Erhebung entsprechend Absatz 3 Satz 1 und 2 zu
unterrichten, wenn und soweit dadurch die Erfüllung der Aufgabe der erhebenden
Stelle nicht gefährdet ist.

 

§ 10

Nutzen

(1) Das Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, wenn und soweit es zur
Erfüllung einer in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe
erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten dürfen nur für den Zweck genutzt werden, für den sie
erhoben worden sind. Ist keine Erhebung vorausgegangen, so dürfen die Daten für
den Zweck genutzt werden, für den sie bei ihrer erstmaligen Speicherung bestimmt
wurden. Empfänger übermittelter Daten dürfen diese für den bei ihrer Übermittlung
bestimmten Zweck nutzen.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

(3) Das Nutzen personenbezogener Daten zu anderen Zwecken ist nur zulässig, wenn

eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt,

der Betroffene eingewilligt hat,

offensichtlich ist, dass es im Interesse des Betroffenen liegt, und kein Grund zu
der Annahme besteht, dass er in Kenntnis des anderen Zwecks seine Einwilligung
verweigern würde,

Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, weil tatsächliche
Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen,

die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder
die Daten verarbeitende Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung
offensichtlich überwiegt,

es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer sonst
unmittelbar drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist,

es zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung
oder zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8
des Strafgesetzbuches oder von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im
Sinne des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.
Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427), zuletzt geändert nach Maßgabe des Artikels 8
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Januar 1998 (BGBl. I S. 160), oder zur
Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist,

es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen
Person erforderlich ist oder

es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das
wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich
überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.

Der andere Zweck muss hinreichend bestimmt sein. Besondere Amts- oder
Berufsgeheimnisse bleiben unberührt. Für Daten im Sinne von § 7 Abs. 2 findet Satz 1
Nr. 3 keine Anwendung.

(4) Personenbezogene Daten, die für andere Zwecke erhoben oder erstmalig
gespeichert worden sind, dürfen zu Zwecken der Ausübung von Aufsichts- und
Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der Durchführung von
Organisationsuntersuchungen in dem dafür erforderlichen Umfang genutzt werden.
Der Zugriff auf personenbezogene Daten ist nur insoweit zulässig, als dieser für die
Ausübung der Befugnisse nach Satz 1 unerlässlich oder unvermeidbar ist. Eine
Nutzung personenbezogener Daten zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken ist zulässig,
soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen.
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(5) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur genutzt werden,
wenn

es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot
oder aus sonstigen im überwiegenden Interesse der Daten verarbeitenden Stelle
oder eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist und

die Daten hierfür genutzt werden dürften, wenn sie nicht gesperrt wären.

(6) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle,
der Datensicherheit oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes einer
Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nicht für andere Zwecke
genutzt werden, es sei denn, der Betroffene willigt ein.

 

§ 11

Speichern, Verändern

(1) Das Speichern und Verändern personenbezogener Daten ist zulässig, wenn es zur
Erfüllung einer in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe
erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten dürfen nur zu Zwecken ihrer zulässigen Nutzung nach §
10 und in dem dafür notwendigen Umfang gespeichert oder verändert werden.

 

§ 12

Automatisierte Einzelentscheidung

Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder
ihn erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf der automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Bewertung einzelner
Persönlichkeitsmerkmale beruhen, sondern sind in jedem Einzelfall durch eine
natürliche Person zu überprüfen. Satz 1 gilt nicht, wenn

ein Gesetz dies vorsieht oder

der Betroffene vor der Entscheidung die Möglichkeit erhält, seine besonderen
persönlichen Interessen geltend zu machen.

 

§ 13

Berichtigen, Sperren und Löschen

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Sind
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personenbezogene Daten in nicht-automatisierten Dateien oder Akten zu berichtigen,
so soll in geeigneter Weise kenntlich gemacht werden, zu welchem Zeitpunkt und aus
welchem Grunde sie unrichtig waren oder geworden sind. Personenbezogene Daten
sind zu ergänzen, wenn der Zweck der Speicherung oder das berechtigte Interesse
des Betroffenen dies erfordern.

(2) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn

sie unrichtig sind und die Daten verarbeitende Stelle keine Kenntnis der richtigen
Daten erlangen kann,

ihre Erhebung unzulässig war,

ihre Speicherung unzulässig ist oder

ihre Speicherung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden
Stelle liegenden Aufgabe nicht mehr erforderlich ist.

(3) An Stelle der Berichtigung oder Löschung tritt eine Sperrung, solange

einer Löschung nach Absatz 2 Nr. 4 Rechtsvorschriften entgegenstehen,

Grund zur Annahme besteht, dass durch die Berichtigung oder Löschung
schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden,

eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist oder

es der Betroffene nach § 25 verlangt.

(4) Sind personenbezogene Daten in Akten oder nicht-automatisierten Dateien
gespeichert, ist die Löschung nach Absatz 2 Nr. 4 nur durchzuführen, wenn die
gesamte Akte oder nicht-automatisierte Datei zur Aufgabenerfüllung nicht mehr
erforderlich ist. Soweit hiernach eine Löschung nicht in Betracht kommt, sind die
Daten zu sperren.

(5) Gesperrte Daten sind gesondert zu speichern. Ist dies nicht möglich, so sind die
Daten mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen. Gesperrte Daten dürfen über
ihre Speicherung hinaus, außer zu Zwecken ihrer zulässigen Nutzung und in den Fällen
des § 7 Abs. 5, nicht mehr verarbeitet werden. Gesperrte Daten dürfen vor Ablauf
ihrer Sperrfrist nur verändert oder gelöscht werden, wenn ein Grund für eine
Berichtigung gegeben ist; in diesem Falle ist der ursprüngliche Zustand zu
dokumentieren.

(6) Soweit öffentliche Stellen verpflichtet sind, Unterlagen einem öffentlichen Archiv
zur Übernahme anzubieten, darf eine Löschung erst erfolgen, wenn das zuständige
öffentliche Archiv die Übernahme abgelehnt oder über sie nicht fristgerecht
entschieden hat.

(7) Werden durch eine Daten verarbeitende Stelle unrichtige, unzulässig erhobene
oder unzulässig gespeicherte Daten berichtigt, gesperrt oder gelöscht, so
benachrichtigt diese andere Stellen, die diese Daten ebenfalls verarbeiten,
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insbesondere die Empfänger von Übermittlungen. Die Unterrichtung kann
unterbleiben, wenn sie einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde und
kein Grund zur Annahme besteht, dass dadurch schutzwürdige Interessen des
Betroffenen beeinträchtigt werden.

 

§ 14

Übermittlung an Stellen innerhalb des öffentlichen Bereichs

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen innerhalb des öffentlichen
Bereichs ist zulässig, wenn dies zur Erfüllung einer in der Zuständigkeit der Daten
verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe erforderlich ist oder wenn die Nutzung der
Daten zur Erfüllung einer in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgabe
erforderlich und nach § 10 zulässig ist.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde
Stelle. Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen des Empfängers, trägt dieser die
Verantwortung. In diesem Falle prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das
Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers liegt, es sei denn,
dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht.

(3) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend, sofern
sichergestellt ist, dass bei dem Empfänger ausreichend Datenschutzmaßnahmen
getroffen werden. Die Feststellung trifft das Innenministerium nach Anhörung des
Landesbeauftragten für den Datenschutz.

 

§ 15

Übermittlung an inländische nicht-öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an inländische Stellen außerhalb des
öffentlichen Bereichs ist zulässig, wenn dies zur Erfüllung einer in der Zuständigkeit
der Daten verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe erforderlich ist. Darüber hinaus ist
sie zulässig, wenn der Empfänger ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu
übermittelnden Daten glaubhaft darlegt und der Betroffene kein schutzwürdiges
Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat. In diesem Falle unterrichtet die
übermittelnde Stelle den Betroffenen von der Übermittlung. Dies gilt nicht, wenn er
davon auf andere Weise Kenntnis erlangt oder wenn die Unterrichtung die öffentliche
Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile
bereiten würde.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde
Stelle. Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für den Zweck verarbeiten oder
nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Die übermittelnde Stelle hat
ihn darauf hinzuweisen. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist
zulässig, wenn eine Übermittlung nach Absatz 1 zulässig wäre und die übermittelnde
Stelle zugestimmt hat.
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§ 16

Übermittlung an europäische nicht-öffentliche Stellen und Drittstaaten

(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht-öffentliche Stellen in
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum gilt § 15 Abs. 1 nach Maßgabe
der für diese Übermittlung geltenden Gesetze und Verordnungen. Eine Übermittlung
unterbleibt, soweit Grund zu der Annahme besteht, dass durch sie gegen den Zweck
eines deutschen Gesetzes verstoßen wird.

(2) Für die Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb der
Europäischen Union und der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
europäischen Wirtschaftsraum sowie an sonstige über- und zwischenstaatliche Stellen
gilt § 15 Abs. 1 nach Maßgabe der für diese Übermittlung geltenden Gesetze und
Verordnungen, wenn im Empfängerland ein angemessener Datenschutz gewährleistet
ist. Dies gilt nicht, soweit Grund zu der Annahme besteht, dass durch sie gegen den
Zweck eines deutschen Gesetzes verstoßen wird.

(3) Sofern im Empfängerland kein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, ist
eine Übermittlung zulässig, wenn

der Betroffene seine Einwilligung erteilt hat,

die Übermittlung zur Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht
erforderlich ist,

die Übermittlung zur Wahrung lebenswichtiger Interessen des Betroffenen
erforderlich ist,

die Übermittlung aus einem für die Information der Öffentlichkeit bestimmten
Register erfolgt und die Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall
vorliegen oder

die empfangende Stelle ausreichende Garantien für den Schutz der Grundrechte
bietet und die für die übermittelnde Stelle zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die
Übermittlung genehmigt.

(4) Die Angemessenheit des Datenschutzes im Empfängerland wird unter
Berücksichtigung aller Umstände beurteilt, die bei einer Datenübermittlung oder einer
Kategorie von Datenübermittlungen eine Rolle spielen; insbesondere werden die Art
der Daten, die Zweckbestimmung sowie die Dauer der geplanten Verarbeitung, das
Herkunfts- und das Endbestimmungsland, die beim Empfängerland geltenden
allgemeinen oder sektoriellen Rechtsnormen sowie die dort geltenden Standesregeln
und Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt.

(5) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde
Stelle. Die empfangende Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die übermittelten Daten
nur zu dem Zweck verarbeitet werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt
werden.

Startseite - Mecklenburg-Vorpommern: Das Dienstleistungsportal http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?sho...

13 von 32 05.12.2011 14:01



1.

2.

3.

4.

(6) Die übermittelnde Stelle teilt dem Landesbeauftragten für den Datenschutz ihre
Feststellung über die Angemessenheit des Datenschutzes im Empfängerland mit.
Ferner teilt sie ihm die nach Absatz 3 Nr. 5 erteilten Genehmigungen der
Rechtsaufsichtsbehörde mit. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz teilt die nach
Absatz 3 Nr. 5 erteilten Genehmigungen der Rechtsaufsichtsbehörde dem Bund mit.

 

§ 17

Verbund-, Abruf- und gemeinsame Verfahren

(1) Verbund-, Abruf- und gemeinsame Verfahren dürfen nur eingeführt werden, wenn
dies unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange der Betroffenen und der
Aufgaben der beteiligten Stellen angemessen ist. Die gesetzlichen Anforderungen an
die Zulässigkeit der Datenverarbeitung bleiben unberührt. Der Landesbeauftragte für
den Datenschutz ist vorab über die Einrichtung des Verfahrens zu informieren.

(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, dass die Zulässigkeit des
Verfahrens kontrolliert werden kann. Hierzu ist die Verfahrensbeschreibung nach § 18
jeder beteiligten Stelle um die Feststellung zu ergänzen, für welchen Bereich der
Datenverarbeitung jede der beteiligten Stellen verantwortlich ist.

(3) Die Betroffenen können ihre Rechte mit Ausnahme der Rechte nach § 26
gegenüber jeder der beteiligten Stellen geltend machen, unabhängig davon, welche
Stelle für die Datenverarbeitung verantwortlich ist. Die beteiligten Stellen leiten die
Anliegen der Betroffenen an die nach Absatz 2 zuständige Stelle weiter.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn innerhalb einer verarbeitenden
Stelle ein Verbund-, Abruf- oder gemeinsames Verfahren zur Verarbeitung
personenbezogener Daten für verschiedene Zwecke eingerichtet wird.

(5) Nicht-öffentliche Stellen können sich an Verbund-, Abruf- und gemeinsamen
Verfahren beteiligen, wenn eine Rechtsvorschrift dies zulässt und sie sich insoweit den
Vorschriften dieses Gesetzes unterwerfen.

 

§ 18

Verfahrensverzeichnis

(1) Die Daten verarbeitende Stelle ist verpflichtet, in einer Beschreibung für jedes von
ihr eingesetzte Verfahren festzulegen und dem behördlichen Datenschutzbeauftragten
zur Führung des Verzeichnisses zu übermitteln:

die Bezeichnung des Verfahrens und der verarbeitenden Stelle,

den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,

die Art der gespeicherten Daten,

den Kreis der Betroffenen,
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den Kreis der Empfänger, denen die Daten mitgeteilt werden,

geplante Datenübermittlungen in Drittländer,

eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen
nach den §§ 21 und 22.

(2) Das Verfahrensverzeichnis ist laufend auf dem neuesten Stand zu halten. Es ist
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz auf Anforderung zu übermitteln.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für nicht-automatisierte Verfahren, bei denen
keine personenbezogenen Daten an Dritte übermittelt werden.

 

§ 19

Freigabe, Vorabkontrolle

(1) Die Einrichtung oder die wesentliche Änderung eines automatisierten Verfahrens
zur Verarbeitung personenbezogener Daten bedarf der Freigabe durch den Leiter der
Daten verarbeitenden Stelle oder einen dafür beauftragten Vertreter. Die Freigabe hat
schriftlich zu erfolgen. Eine datenschutzrechtliche Freigabe nach Satz 1 kann für
Verfahren nach § 17 getrennt für einzelne Verfahrensbestandteile erteilt werden. Die
Freigabe solcher Bestandteile, die von mehreren Stellen genutzt werden, kann vom
Leiter einer der beteiligten Stellen oder einer anderen Stelle nach § 3 Absatz 5
vorgenommen werden; sie gilt, soweit diese Verfahrensbestandteile unverändert zur
Anwendung kommen (zentrale Freigabe). Die Freigabe dezentraler
Verfahrensbestandteile durch die Leiter der beteiligten Stellen selbst und die
Vorabkontrolle durch die jeweiligen behördlichen Datenschutzbeauftragten bleiben
unberührt.

(2) Vor der Einrichtung oder wesentlichen Änderung eines Verfahrens nach Absatz 1,

auf das § 17 Abs. 1 Anwendung findet oder

in dem Daten im Sinne von § 7 Abs. 2 verarbeitet werden,

ist dem behördlichen Datenschutzbeauftragten Gelegenheit zur Prüfung innerhalb einer
angemessenen Frist zu geben, ob die Datenverarbeitung zulässig ist und die
vorgesehenen Maßnahmen nach den §§ 21 und 22 ausreichend sind. Absatz 1 Satz 3
gilt entsprechend. Satz 1 gilt nicht für den Abruf aus Datenbeständen, die jedermann
ohne oder nach besonderer Zulassung zur Benutzung offen stehen oder deren
Veröffentlichung zulässig wäre.

(3) Die Landesregierung kann Anforderungen an die Freigabe nach Absatz 1, an das
Sicherheitskonzept nach § 22 Abs. 5 sowie weitere Einzelheiten einer
ordnungsgemäßen Datenverarbeitung der öffentlichen Stellen durch Rechtsverordnung
regeln. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist anzuhören.
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§ 20

Behördlicher Datenschutzbeauftragter

(1) Die Daten verarbeitende Stelle hat schriftlich einen behördlichen
Datenschutzbeauftragten sowie einen Vertreter zu bestellen. Der behördliche
Datenschutzbeauftragte soll Beschäftigter der Daten verarbeitenden Stelle sein; soweit
dadurch die Erfüllung seiner Aufgaben nicht beeinträchtigt wird, können mehrere
Daten verarbeitende Stellen denselben behördlichen Datenschutzbeauftragten
bestellen. Bestellt werden darf nur, wer dadurch keinem Interessenkonflikt mit
sonstigen dienstlichen Aufgaben ausgesetzt wird und die zur Erfüllung seiner Aufgabe
erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Der behördliche
Datenschutzbeauftragte ist bei der Anwendung seiner Fachkunde auf dem Gebiet des
Datenschutzes unabhängig und weisungsfrei. Er ist dem Leiter der öffentlichen Stelle
unmittelbar unterstellt, kann sich direkt an ihn wenden und darf wegen der Erfüllung
seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. Die Beschäftigten der Daten
verarbeitenden Stelle können sich ohne Einhaltung des Dienstweges in allen
Angelegenheiten des Datenschutzes an ihn wenden.

(2) Die Bestellung zum behördlichen Datenschutzbeauftragten kann befristet werden.
Sie kann schriftlich widerrufen werden, wenn ein Interessenkonflikt mit seinen anderen
dienstlichen Aufgaben eintritt oder sonst ein wichtiger Grund in entsprechender
Anwendung von § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorliegt. Vor der Entscheidung
über den Widerruf ist der behördliche Datenschutzbeauftragte zu hören.

(3) Der behördliche Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die Daten verarbeitende
Stelle bei der Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den
Datenschutz zu überwachen und Hinweise zur Umsetzung zu geben. Er kann
Auskünfte verlangen und Einsicht in Akten und Dateien nehmen, soweit dies zur
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Berufs- und Amtsgeheimnisse können ihm
nicht entgegengehalten werden. Zu seiner Unterstützung kann er sich jederzeit an den
Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden. Zu seinen Aufgaben gehört es
insbesondere,

auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Einführung von
Datenverarbeitungsmaßnahmen hinzuwirken,

die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch
geeignete Maßnahmen mit den Bestimmungen dieses Gesetzes sowie den
sonstigen Vorschriften über den Datenschutz vertraut zu machen,

die Daten verarbeitende Stelle bei der Umsetzung der nach den §§ 18, 21 und 22
erforderlichen Maßnahmen zu unterstützen,

das Verzeichnis nach § 18 zu führen und

die Vorabkontrolle nach § 19 durchzuführen.

(4) Das Verzeichnis nach § 18 Abs. 1 kann von jedermann eingesehen werden. Dies
gilt nicht für die Angaben nach § 18 Abs. 1 Nr. 7 und die Verfahren, die nach § 24 Abs.
4 Nr. 2 und 3 nicht der Auskunftspflicht unterliegen.
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§ 21

Allgemeine Maßnahmen zur Datensicherheit

(1) Die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über
den Datenschutz ist durch technische und organisatorische Maßnahmen
sicherzustellen, die nach dem Stand der Technik und nach der Schutzbedürftigkeit der
zu verarbeitenden Daten erforderlich und angemessen sind.

(2) Dabei ist insbesondere zu gewährleisten, dass

nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen können
(Vertraulichkeit),

personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, vollständig und
aktuell bleiben (Integrität),

personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß
verarbeitet werden können (Verfügbarkeit),

personenbezogene Daten jederzeit ihrem Ursprung zugeordnet werden können
(Authentizität der Daten),

unter Beteiligung der Personal- oder Arbeitnehmervertretung von der Daten
verarbeitenden Stelle ein Protokollierungsverfahren festgelegt wird, das die
Feststellung erlaubt, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher
Weise verarbeitet hat (Revisionsfähigkeit) und

die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vollständig
und in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Transparenz).

 

§ 22

Besondere Maßnahmen zur Datensicherheit beim Einsatz
automatisierter Verfahren

(1) Automatisierte Verfahren sind so zu gestalten, dass eine Verarbeitung
personenbezogener Daten erst möglich ist, nachdem die Berechtigung des Benutzers
festgestellt worden ist.

(2) Zugriffe, mit denen Änderungen an automatisierten Verfahren bewirkt werden
können, dürfen nur den dazu ausdrücklich berechtigten Personen möglich sein. Die
Zugriffe dieser Personen sind zu protokollieren und zu kontrollieren.

(3) Werden personenbezogene Daten mit Hilfe informationstechnischer Geräte von der
verarbeitenden Stelle außerhalb ihrer Räumlichkeiten verarbeitet, sind die
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Datenbestände zu verschlüsseln.

(4) Sollen personenbezogene Daten ausschließlich automatisiert gespeichert werden,
ist zu protokollieren, wann, durch wen und in welcher Weise die Daten gespeichert
wurden. Entsprechendes gilt für die Veränderung und Übermittlung der Daten. Die
Protokollbestände sind ein Jahr zu speichern. Es ist sicherzustellen, dass die Verfahren
und Geräte, mit denen die gespeicherten Daten lesbar gemacht werden können,
verfügbar sind.

(5) In einem Sicherheitskonzept ist für jedes automatisierte Verfahren festzulegen, in
welcher Form die Anforderungen des § 21 und der Absätze 1 bis 4 umzusetzen sind.

 

§ 23

Pflicht zur Benachrichtigung Betroffener

Hat eine Daten verarbeitende Stelle Grund zur Annahme oder Kenntnis, dass
unrichtige, unzulässig erhobene oder unzulässig gespeicherte personenbezogene
Daten in der Weise genutzt wurden, dass dem Betroffenen daraus ein Nachteil
entstanden ist oder zu entstehen droht, so hat sie diesen unverzüglich zu
benachrichtigen.

 

Abschnitt 3

Rechte des Betroffenen

 

§ 24

Auskunft, Akteneinsicht

(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über

die zu seiner Person gespeicherten Daten,

die verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten und die Empfänger,
an die die Daten übermittelt werden,

den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,

die Funktionsweise des Verarbeitungsverfahrens im Falle einer zulässigen
automatisierten Einzelentscheidung nach § 12.

In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt
werden soll, näher bezeichnet werden. Sind die personenbezogenen Daten in Akten
gespeichert, soll der Betroffene Angaben machen, die das Auffinden der Daten
ermöglichen. Die speichernde Stelle bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form
der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen.
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1.

2.

3.

(2) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung personenbezogener Daten
an Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen
Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere Behörden
des Bundesministeriums der Verteidigung ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen
zulässig.

(3) Den Betroffenen kann statt der Auskunft Einsicht in die zu ihrer Person
gespeicherten Daten gewährt werden. Die Einsicht wird nicht gewährt, soweit diese
mit personenbezogenen Daten Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen nicht
personenbezogenen Daten derart verbunden sind, dass ihre Trennung nicht oder nur
mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. Rechtsvorschriften über Akteneinsicht
im Verwaltungsverfahren bleiben unberührt.

(4) Die Auskunftserteilung oder die Gewährung von Einsicht unterbleibt, soweit eine
Prüfung ergibt, dass

dadurch die Erfüllung der Aufgaben der Daten verarbeitenden Stelle, einer
übermittelnden Stelle oder einer empfangenden Stelle gefährdet würde,

dadurch die öffentliche Sicherheit gefährdet würde oder sonst dem Wohle des
Bundes oder eines Landes schwere Nachteile entstehen würden oder

die personenbezogenen Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer
Rechtsvorschrift oder wegen der berechtigten Interessen einer dritten Person
geheim gehalten werden müssen.

(5) Die Ablehnung der Auskunftserteilung und die Versagung der Einsichtnahme
bedürfen keiner Begründung, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen und
rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der
Auskunftsverweigerung oder der Versagung der Akteneinsicht verfolgte Zweck
gefährdet würde. In diesem Fall ist der Betroffene darauf hinzuweisen, dass er sich an
den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden kann.

(6) Wird dem Betroffenen keine Auskunft oder Einsicht gewährt, so ist sie auf sein
Verlangen dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zu erteilen, soweit nicht die
jeweils zuständige oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die
Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. Die Mitteilung des
Landesbeauftragten für den Datenschutz an den Betroffenen darf keine Rückschlüsse
auf den Erkenntnisstand der Daten verarbeitenden Stelle zulassen, sofern diese nicht
einer weitergehenden Auskunft zugestimmt hat.

(7) Auskunft und Akteneinsicht sind unentgeltlich.

 

§ 25

Sperrung und Widerspruch durch den Betroffenen

(1) Der Betroffene hat das Recht, personenbezogene Daten sperren zu lassen, soweit
er deren Richtigkeit bestreitet und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit
nachweisen lässt.
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(2) Der Betroffene hat das Recht, bis zur Klärung von Schadensersatzansprüchen
unrichtige, unzulässig erhobene oder unzulässig gespeicherte Daten zu seiner Person,
die bereits genutzt wurden, auf Antrag bei der Daten verarbeitenden Stelle sperren zu
lassen. Die Sperrung wird nach Ablauf von sechs Monaten vom Zeitpunkt des
Sperrantrags an unwirksam, wenn durch den Betroffenen innerhalb dieses Zeitraums
kein Schadensersatzanspruch gerichtlich geltend gemacht wurde.

(3) Der Betroffene kann gegenüber der Daten verarbeitenden Stelle der Verarbeitung
seiner Daten schriftlich widersprechen, wenn er geltend macht, dass die Verarbeitung
seine besonderen persönlichen Interessen beeinträchtigt. In diesem Fall ist die
Datenverarbeitung nur zulässig, wenn sie überwiegend im öffentlichen Interesse liegt.
Das Prüfungsergebnis mit Begründung ist dem Betroffenen schriftlich mitzuteilen. Die
Sätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf Verfahren, die der Gefahrenabwehr, der
Strafverfolgung oder der Steuerfahndung dienen.

(4) Der Betroffene ist von der Daten verarbeitenden Stelle über ihre Absicht der
Weitergabe seiner Daten zum Zwecke der Direktwerbung rechtzeitig zu informieren. Er
ist ausdrücklich auf sein Recht hinzuweisen, einer solchen Weitergabe kostenfrei zu
widersprechen.

 

§ 26

Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz

Jeder hat das Recht, sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz zu wenden,
wenn er annimmt, bei der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch eine
der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz unterliegenden Stelle in
seinen Rechten verletzt worden zu sein; Beschäftigte öffentlicher Stellen können sich
dabei ohne Einhaltung des Dienstwegs an den Landesbeauftragten für den
Datenschutz wenden.

 

§ 27

Schadensersatz

(1) Verletzt eine Daten verarbeitende Stelle durch eine unzulässige oder unrichtige
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten die Rechte eines Betroffenen,
so ist sie ihm unabhängig von einem Verschulden zum Ersatz des daraus entstehenden
Schadens verpflichtet.

(2) Die Schadensersatzpflicht der Daten verarbeitenden Stelle tritt auch bei nicht-
automatisierter Verarbeitung ein, es sei denn, die Daten verarbeitende Stelle weist
nach, dass sie den Schaden nicht zu vertreten hat.

(3) Bei einer schweren Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist dem Betroffenen der
Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, angemessen in Geld zu ersetzen.

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 3 sind insgesamt bis zu einer Höhe von
130 000 Euro begrenzt. Ist aufgrund desselben Ereignisses an mehrere Personen
Schadensersatz zu leisten, der insgesamt den Höchstbetrag von 130 000 Euro
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übersteigt, so verringern sich die einzelnen Schadensersatzleistungen in dem
Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zu dem Höchstbetrag steht.

(5) Sind an einem Verfahren mehrere Daten verarbeitende Stellen beteiligt und ist der
Geschädigte nicht in der Lage, die verursachende Stelle festzustellen, so haftet jede
dieser Stellen.

(6) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner.

(7) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Betroffenen mitgewirkt,
so gilt § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. Auf die Verjährung finden
die für unerlaubte Handlungen geltenden Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

(8) Vorschriften, nach denen ein Ersatzpflichtiger in weiterem Umfang als nach dieser
Vorschrift haftet oder nach denen ein anderer für den Schaden verantwortlich ist,
bleiben unberührt.

(9) Der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten steht offen.

 

§ 28

Unabdingbarkeit der Rechte Betroffener

Die Rechte nach den §§ 24 bis 27 können auch durch die Einwilligung des Betroffenen
nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden.

 

Abschnitt 4

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz

 

§ 29

Berufung und Rechtsstellung

(1) Das Amt des Landesbeauftragten für den Datenschutz wird beim Präsidenten des
Landtags eingerichtet.

(2) Der Landtag wählt ohne Aussprache den Landesbeauftragten für den Datenschutz
mit mehr als der Hälfte seiner Mitglieder für die Dauer von sechs Jahren. Die
Wiederwahl ist nur einmal zulässig. Vorschlagsberechtigt sind die Fraktionen des
Landtags. Kommt vor Ablauf der Amtszeit eine Neuwahl nicht zustande, führt der
Landesbeauftragte für den Datenschutz das Amt bis zur Neuwahl weiter.

(3) Der Präsident des Landtags ernennt den Landesbeauftragten für den Datenschutz
zum Beamten auf Zeit.

(4) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz bestellt einen Mitarbeiter zum
Stellvertreter. Der Stellvertreter führt die Geschäfte, wenn der Landesbeauftragte für
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1.

den Datenschutz an der Ausübung des Amtes verhindert ist.

(5) Vor Ablauf der Amtszeit kann der Landesbeauftragte nur mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln der Mitglieder des Landtags abberufen werden. Der Landesbeauftragte für
den Datenschutz kann jederzeit die Entlassung verlangen.

(6) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist in der Ausübung des Amtes
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er untersteht der Dienstaufsicht des
Präsidenten des Landtags, soweit seine Unabhängigkeit dadurch nicht beeinträchtigt
wird. Für die Erfüllung der Aufgaben ist die notwendige Personal- und Sachausstattung
zur Verfügung zu stellen; die Mittel sind im Einzelplan des Landtags in einem
gesonderten Kapitel auszuweisen.

(7) Die Mitarbeiter werden auf Vorschlag des Landesbeauftragten für den Datenschutz
ernannt. Sie können nur im Einvernehmen mit ihm versetzt oder abgeordnet werden.
Ihr Dienstvorgesetzter ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz, an dessen
Weisungen sie ausschließlich gebunden sind.

(8) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist oberste Dienstbehörde im Sinne
des § 96 der Strafprozessordnung und oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99
der Verwaltungsgerichtsordnung. Er trifft die Entscheidungen über
Aussagegenehmigungen für sich und die Mitarbeiter in eigener Verantwortung.

(9) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann sich jederzeit an den Landtag
wenden.

 

§ 30

Kontrolle

(1) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kontrolliert die Einhaltung der
Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz bei den
öffentlichen Stellen. Er kontrolliert die Einhaltung der Datenschutzvorschriften auch bei
Stellen, die sich und soweit sie sich seiner Kontrolle unterworfen haben.

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz teilt das Ergebnis seiner Kontrolle der
öffentlichen Stelle mit. Damit kann er Vorschläge zur Verbesserung des
Datenschutzes, insbesondere zur Beseitigung der festgestellten Mängel bei der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten, verbinden. § 32 bleibt unberührt.

 

§ 31

Unterstützung

(1) Die öffentlichen Stellen und diejenigen Stellen, die sich der Kontrolle des
Landesbeauftragten für den Datenschutz unterworfen haben, sind verpflichtet, ihn und
seine Beauftragten bei der Aufgabenerfüllung, namentlich bei der Durchführung von
Kontrollen zu unterstützen. Ihnen ist dabei insbesondere

Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen zu gewähren, die im
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1.

2.

3.

4.

Zusammenhang mit der Datenverarbeitung stehen, namentlich in die
gespeicherten Daten sowie in die Datenverarbeitungssysteme und Programme,
und

jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren.

(2) Die Rechte nach Absatz 1 dürfen nur vom Landesbeauftragten für den Datenschutz
persönlich ausgeübt werden, wenn die zuständige oberste Landesbehörde im Einzelfall
feststellt, dass die Sicherheit des Bundes oder eines Landes dies gebietet.

 

§ 32

Beanstandungen

(1) Stellt der Landesbeauftragte für den Datenschutz Verstöße gegen die Vorschriften
dieses Gesetzes oder gegen andere Datenschutzbestimmungen oder sonstige Mängel
bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten fest, so beanstandet er dies

bei den Behörden des Landes gegenüber der zuständigen obersten
Landesbehörde,

bei den Gemeinden, Ämtern und Landkreisen gegenüber dem
verwaltungsleitenden Organ,

bei den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie
bei Vereinigungen solcher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen gegenüber
dem Vorstand oder dem sonst vertretungsberechtigten Organ,

bei privatrechtlichen Stellen nach § 2 Abs. 2 gegenüber dem gesetzlichen
Vertreter

und fordert zur Stellungnahme innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist auf. In
Fällen von Satz 1 Nr. 2 und 3 unterrichtet der Landesbeauftragte für den Datenschutz
gleichzeitig auch die zuständige oberste Aufsichtsbehörde.

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann von einer Beanstandung absehen
oder auf eine Stellungnahme verzichten, wenn es sich um unerhebliche oder bereits
beseitigte Mängel handelt.

(3) Die gemäß Absatz 1 abzugebende Stellungnahme soll auch eine Darstellung der
Maßnahmen enthalten, die auf Grund der Beanstandung des Landesbeauftragten für
den Datenschutz getroffen worden sind. Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten
Stellen leiten der zuständigen obersten Aufsichtsbehörde eine Abschrift ihrer
Stellungnahme an den Landesbeauftragten für den Datenschutz zu.

(4) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann nach pflichtgemäßem Ermessen
Betroffene von Verstößen gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder andere
Datenschutzvorschriften unterrichten.
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§ 33

Weitere Aufgaben und Befugnisse

(1) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat dem Landtag und der
Landesregierung jeweils für zwei Kalenderjahre einen Bericht über das Ergebnis seiner
Tätigkeit vorzulegen. Die Landesregierung leitet dazu innerhalb von vier Monaten nach
Vorlage dieses Berichts ihre Stellungnahme dem Landtag zu.

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz berät die obersten Landesbehörden
sowie die sonstigen öffentlichen Stellen in Fragen des Datenschutzes. Dabei kann er
Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes geben. Der Landtag und die
Landesregierung können den Landesbeauftragten für den Datenschutz mit der
Erstellung von Gutachten und der Durchführung von Untersuchungen in
Datenschutzfragen betrauen. Vor dem Erlass oder der Änderung von Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften, die das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
berühren, ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz zu hören.

(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz wirkt auf eine Zusammenarbeit mit
den öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den
Datenschutz im Bund und in den Ländern zuständig sind, sowie mit den für nicht-
öffentliche Stellen nach dem Bundesdatenschutzgesetz zuständigen Aufsichtsbehörden
hin. Im Geltungsbereich der Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten
der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union kann der Landesbeauftragte für den
Datenschutz die für die Ausübung der Kontrolle im öffentlichen Bereich zuständigen
Stellen um Amtshilfe ersuchen und ist auf Ersuchen selber zur Amtshilfe verpflichtet.

(4) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz informiert die Öffentlichkeit in
angemessener Form zu Fragen des Datenschutzes.

(5) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz beobachtet die Entwicklung und
Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik, insbesondere der
automatisierten Datenverarbeitung, und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsweise der
öffentlichen Stellen. Zu diesem Zweck ist er über Verfahrensentwicklungen im
Zusammenhang mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten
rechtzeitig und umfassend zu unterrichten.

 

§ 33a

Aufsichtsbehörde für den nicht-öffentlichen Bereich

Aufsichtsbehörde nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes für die
Datenverarbeitung nicht-öffentlicher Stellen ist der Landesbeauftragte für den
Datenschutz.

 

§ 33b

Datenschutzbeirat

(1) Beim Landesbeauftragten für den Datenschutz wird ein Beirat gebildet. Er besteht
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6.

aus zehn Mitgliedern. Ein Mitglied wird durch die Landesregierung bestellt. Jeweils ein
weiteres Mitglied wird auf Vorschlag

des Städte- und Gemeindetags Mecklenburg-Vorpommern,

des Landkreistags Mecklenburg-Vorpommern,

des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Bezirk Nord,

des Deutschen Beamtenbundes, Landesbund Mecklenburg-Vorpommern,

der Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern,

des Landesverbandes der Freien Berufe Mecklenburg-Vorpommern

vom Landtag bestellt.

Ferner bestellt der Landtag aus seiner Mitte drei Mitglieder nach dem von ihm
beschlossenen Berechnungsverfahren zur Bestimmung der Anteile, Zugriffe und
Reihenfolgen der Fraktionen. Der Landtag kann weitere Mitglieder des
Datenschutzbeirates bestellen; die Zahl der Mitglieder nach Satz 2 erhöht sich
entsprechend. Für jedes Mitglied des Datenschutzbeirats wird ein stellvertretendes
Mitglied bestellt.

(2) Die Mitglieder des Beirats werden für fünf Jahre, die Mitglieder aus der Mitte des
Landtags für die Wahldauer des Landtags bestellt; sie sind in ihrer Tätigkeit an
Aufträge und Weisungen nicht gebunden.

(3) Der Beirat berät den Landesbeauftragten für den Datenschutz bei der
Wahrnehmung seiner Aufgaben. Die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für den
Datenschutz nach § 29 Absatz 6 Satz 1 und die Berichtspflicht gegenüber dem Landtag
werden dadurch nicht berührt.

(4) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. Den Vorsitz führt ein Mitglied des
Landtags.

(5) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz nimmt an den Sitzungen des Beirats
teil. Er informiert den Beirat von Beanstandungen nach § 32 Absatz 1. Vor
Empfehlungen nach § 33 Absatz 2 Satz 2 kann dem Beirat Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben werden.

(6) Die Mitglieder des Beirates haben, auch nach ihrem Ausscheiden, über die ihnen
bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu
bewahren. Dies gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung
nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

 

Abschnitt 5

Besondere Regelungen

 

Startseite - Mecklenburg-Vorpommern: Das Dienstleistungsportal http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?sho...

25 von 32 05.12.2011 14:01



1.

2.

3.

1.

§ 34

Wissenschaftliche Forschung

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Zwecken soll in
anonymisierter Form erfolgen. Stehen einer Anonymisierung wissenschaftliche Gründe
entgegen, können die Daten auch in pseudonymisierter Form verarbeitet werden,
wenn der mit der Forschung befasste Personenkreis oder die empfangende Stelle oder
Person keinen Zugriff auf die Zuordnungsfunktion hat. Datenerfassung,
Anonymisierung und Pseudonymisierung können auch durch die mit der Forschung
befassten Personen erfolgen, wenn sie zuvor zur Verschwiegenheit verpflichtet worden
sind.

(2) Ist eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung nicht möglich, können
personenbezogene Daten für ein Forschungsvorhaben verarbeitet werden, wenn

der Betroffene eingewilligt hat,

dessen schutzwürdige Belange wegen der Art der Daten, wegen ihrer
Offenkundigkeit oder wegen der Art der Nutzung nicht beeinträchtigt werden oder

die zuständige oberste Aufsichtsbehörde festgestellt hat, dass das öffentliche
Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens die schutzwürdigen
Belange des Betroffenen erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung nicht
auf andere Weise erreicht werden kann.

Sollen personenbezogene Daten übermittelt werden, ist in der Feststellung nach
Nummer 3 der Empfänger, die Art der zu übermittelnden personenbezogenen Daten,
der Kreis der Betroffenen und der Forschungszweck zu bezeichnen; sie ist dem
Landesbeauftragten für den Datenschutz mitzuteilen. Diese Feststellung kann
entfallen, wenn eine forschende Person die Anonymisierung innerhalb der Daten
verarbeitenden Stelle vornimmt und der behördliche Datenschutzbeauftragte dem
Verfahren zugestimmt. Sobald der Forschungszweck dies gestattet, sind die Daten zu
anonymisieren, hilfsweise zu pseudonymisieren. Bis dahin sind die Merkmale
gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können.
Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit und solange
der Forschungszweck dies erfordert. Sie müssen gelöscht werden, sobald der
Forschungszweck dies gestattet.

(3) Die übermittelten personenbezogenen Daten dürfen ohne Einwilligung des
Betroffenen nicht weiter übermittelt oder für einen anderen als den ursprünglichen
Forschungszweck genutzt werden.

(4) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene oder gespeicherte
personenbezogene Daten dürfen nur für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung
genutzt werden.

(5) Die wissenschaftliche Forschung betreibende Stelle darf personenbezogene Daten
nur veröffentlichen, soweit

der Betroffene eingewilligt hat oder
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dieses für die Darstellung von Forschungsergebnissen über die Ereignisse der
Zeitgeschichte unerlässlich ist.

(6) Soweit die Vorschriften dieses Gesetzes auf den Empfänger keine Anwendung
finden, dürfen personenbezogene Daten an ihn nur übermittelt werden, wenn sich der
Empfänger verpflichtet, die Vorschriften des Absatzes 2 Satz 4 bis 7 sowie der Absätze
3 bis 5 einzuhalten und sich der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz
unterwirft.

 

§ 35

Datenverarbeitung bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen

(1) Öffentliche Stellen dürfen Daten ihrer Beschäftigten nur verarbeiten, wenn dies zur
Eingehung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Dienst- oder
Arbeitsverhältnisses oder zur Durchführung innerdienstlicher organisatorischer,
sozialer und personeller Maßnahmen erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift, ein
Tarifvertrag oder eine Dienstvereinbarung es vorsieht.

(2) Eine Übermittlung der Daten von Beschäftigten an Personen und Stellen außerhalb
des öffentlichen Bereichs ist nur zulässig, wenn

der Betroffene eingewilligt hat,

eine Rechtsvorschrift dies vorsieht,

Art oder Zielsetzung der einem Beschäftigten übertragenen Aufgabe oder der
Dienstverkehr es erfordert oder

der Empfänger ein rechtliches Interesse glaubhaft macht und der Betroffene vor
der Übermittlung unterrichtet wurde und dieser nicht widersprochen hat.

(3) Die Übermittlung an einen künftigen Dienstherrn oder Arbeitgeber ist nur mit
Einwilligung des Betroffenen zulässig.

(4) Das Erheben medizinischer Daten aufgrund ärztlicher Untersuchungen zum
Zwecke der Eingehung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses ist nur zulässig, soweit
dadurch die Eignung des Bewerbers hierfür festgestellt wird und er seine Einwilligung
erteilt hat. Das Erheben psychologischer Daten zur Eingehung eines Dienst- oder
Arbeitsverhältnisses ist nur zulässig, soweit dies wegen der besonderen
Anforderungen an die vorgesehene Tätigkeit erforderlich ist und der Bewerber hierzu
seine Einwilligung erteilt hat. Der Dienstherr darf nur das Ergebnis der
Untersuchungen anfordern.

(5) Personenbezogene Daten, die zu Zwecken der Eingehung eines Dienst- oder
Arbeitsverhältnisses erhoben wurden, sind zu löschen, sobald feststeht, dass ein
Dienst- oder Arbeitsverhältnis nicht zustande kommt. Dies gilt nicht, wenn der
Betroffene in die weitere Speicherung eingewilligt hat oder soweit Rechtsvorschriften
einer Löschung entgegenstehen. Besteht Grund zu der Annahme, dass durch die
Löschung schutzwürdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden, ist er zu
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benachrichtigen. Soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, sind
personenbezogene Daten nach Beendigung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses zu
löschen, wenn diese nicht mehr benötigt werden.

(6) Beurteilungen und Personalentscheidungen dürfen nicht allein auf Informationen
gestützt werden, die aus automatisierter Datenverarbeitung gewonnen werden;
medizinische und psychologische Befunde von Beschäftigten oder Bewerbern dürfen
vom Dienstherrn oder Arbeitgeber nicht automatisiert verarbeitet werden.

(7) Daten von Beschäftigten, die im Rahmen der Durchführung der technischen und
organisatorischen Maßnahmen nach den §§ 21 und 22 gespeichert werden, dürfen
nicht zu Zwecken der Verhaltens- oder Leistungskontrolle genutzt werden.

 

§ 36

Mobile Datenverarbeitungssysteme

(1) Mobile Datenverarbeitungssysteme dürfen nur eingesetzt werden, wenn

eine Rechtsvorschrift, eine tarifvertragliche Regelung oder eine
Dienstvereinbarung dies zulässt oder

der Betroffene eingewilligt hat.

(2) Für den Betroffenen muss jederzeit erkennbar sein,

ob Datenverarbeitungsvorgänge auf dem mobilen Datenverarbeitungssystem
oder durch dieses veranlasst durchgeführt werden,

welche seiner personenbezogenen Daten betroffen sind und

welcher Verarbeitungsvorgang im Einzelnen abläuft oder angestoßen wird.

Dem Betroffenen sind die Informationen nach Nummer 2 und 3 auf seinen Wunsch
schriftlich mitzuteilen.

(3) Der Betroffene ist bei der Ausgabe des mobilen Datenverarbeitungssystems über
die ihm zustehenden Rechte aufzuklären. Sofern zur Wahrnehmung der
Informationsrechte besondere Geräte oder Einrichtungen erforderlich sind, hat die
ausgebende Stelle dafür zu sorgen, dass diese in angemessenem Umfang
unentgeltlich zur Verfügung stehen.

(4) Der Betroffene kann die ihm zustehenden Rechte gegenüber der ausgebenden
sowie jeder anderen Stelle geltend machen, die das mobile Datenverarbeitungssystem
zur Datenverarbeitung einsetzt. Dies gilt unabhängig davon, welche Stelle im Einzelfall
für die jeweilige Datenverarbeitung verantwortlich ist. Die beteiligten Stellen leiten die
Anliegen des Betroffenen an die zuständige Stelle weiter.

 

§ 37
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Videoüberwachung und -aufzeichnung

(1) Öffentliche Stellen dürfen mit optisch-elektronischen Einrichtungen öffentlich
zugängliche Räume beobachten, soweit

dies zur Wahrnehmung eines Hausrechts erforderlich ist,

schutzwürdige Belange Betroffener nicht überwiegen und

die Überwachung durch geeignete Maßnahmen erkennbar gemacht wurde.

(2) Das Bildmaterial darf gespeichert werden, wenn dies zur Abwendung einer
konkreten Gefahr oder zu Zwecken der Beweissicherung erforderlich ist und die
Tatsache der Aufzeichnung für die Betroffenen durch geeignete Maßnahmen erkennbar
gemacht wurde. Die Aufzeichnungen sind spätestens nach sieben Tagen zu löschen, es
sei denn, die weitere Speicherung ist zur Aufklärung oder Verfolgung der
dokumentierten Vorkommnisse erforderlich.

 

§ 38

Fernmess- und Fernwirkdienste

(1) Wer eine Datenverarbeitungs- oder Übertragungseinrichtung zu dem Zweck nutzt,
bei einem Betroffenen, insbesondere in der Wohnung oder in Geschäftsräumen,
ferngesteuert Messungen vorzunehmen oder andere Wirkungen auszulösen, bedarf
dessen Einwilligung.

(2) Eine Leistung, der Abschluss oder die Abwicklung eines Vertragsverhältnisses darf
nicht von der Einwilligung des Betroffenen nach Absatz 1 abhängig gemacht werden.
Verweigert oder widerruft der Betroffene seine Einwilligung, so dürfen ihm keine
Nachteile entstehen, die über die unmittelbaren Folgekosten hinausgehen. Das
Abschalten der Einrichtung durch den Betroffenen gilt im Zweifel als Widerruf der
Einwilligung.

 

§ 39

Öffentliche Auszeichnungen

(1) Zur Vorbereitung öffentlicher Auszeichnungen dürfen der Ministerpräsident, der
Innenminister, die vorschlagsberechtigten Stellen sowie die von ihnen besonders
beauftragten Stellen die dazu erforderlichen personenbezogenen Daten auch ohne
Kenntnis des Betroffenen erheben. Die Nutzung dieser Daten für andere Zwecke ist
nur mit Einwilligung des Betroffenen zulässig.

(2) Auf Anforderung der in Absatz 1 genannten Stellen dürfen andere öffentliche
Stellen die zur Vorbereitung der Auszeichnung erforderlichen Daten übermitteln.
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Abschnitt 6

Personenbezogene Daten ehemaliger Einrichtungen

 

§ 40

Zuständigkeit für personenbezogene Daten ehemaliger Einrichtungen

(1) Personenbezogene Daten ehemaliger Einrichtungen stehen derjenigen öffentlichen
Stelle zu, auf die die Aufgaben dieser Einrichtungen übergegangen sind. Sie ist die
verantwortliche Daten verarbeitende Stelle. Ist eine Zuordnung der Daten nach Satz 1
nicht möglich, so bestimmt das Innenministerium durch Verordnung die zuständige
öffentliche Stelle.

(2) Personenbezogene Daten ehemaliger Einrichtungen sind personenbezogene Daten,
die vor dem 3. Oktober 1990 von ehemaligen Einrichtungen nach ihrer
Zweckbestimmung überwiegend für Verwaltungsaufgaben gespeichert waren, die nach
dem Grundgesetz von öffentlichen Stellen wahrzunehmen sind.

(3) Ehemalige Einrichtungen sind ehemalige staatliche Organe, Kombinate, Betriebe
oder Einrichtungen der Deutschen Demokratischen Republik auf dem Gebiet des
Landes Mecklenburg-Vorpommern.

 

§ 41

Zulässige Nutzung und Zweckbestimmung der Speicherung
personenbezogener Daten ehemaliger Einrichtungen

Die Nutzung personenbezogener Daten ehemaliger Einrichtungen ist zulässig, soweit
ihre Kenntnis zur rechtmäßigen Erfüllung einer in der Zuständigkeit der Daten
verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe erforderlich ist und die Art und der Umfang
der weiteren Nutzung eindeutig bestimmt ist. Diese Daten gelten als für den nach Satz
1 bestimmten Zweck erstmalig gespeichert.

 

Abschnitt 7

Bußgeld-, Straf-, Übergangs- und Schlussvorschriften

 

§ 42

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer unbefugt von diesem Gesetz geschützte
personenbezogene Daten, die nicht offenkundig sind,

erhebt, speichert, verändert, übermittelt, zweckwidrig verarbeitet, zum Abruf
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bereit hält oder löscht oder

abruft, einsieht, sich verschafft oder durch Vortäuschung falscher Tatsachen ihre
Übermittlung an sich oder andere veranlasst.

(2) Ordnungswidrig handelt zudem, wer

sich bei pseudonymisierten Daten nach § 34 Absatz 1 Satz 2 unbefugt Zugriff auf
die Zuordnungsfunktion verschafft oder

entgegen § 34 Absatz 2 Satz 6 die in § 34 Absatz 2 Satz 5 bezeichneten
Merkmale mit den Einzelangaben zusammenführt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet
werden.

(4) Zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach den Absätzen 1 und 2 ist die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde, jedoch die
Daten verarbeitende Stelle selbst, wenn sie als oberste Landesbehörde keiner
behördlichen Aufsicht untersteht. Zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung
von Ordnungswidrigkeiten nach § 43 des Bundesdatenschutzgesetzes ist der
Landesbeauftragte für den Datenschutz. Im Übrigen gelten die Regelungen des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten.

 

§ 43

Straftaten

(1) Wer eine der in § 42 Absatz 1 und 2 bezeichneten Handlungen gegen Entgelt oder
in der Absicht begeht, einen anderen zu schädigen oder sich oder einen anderen zu
bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind neben dem Betroffenen
die Daten verarbeitende Stelle, die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde und der
Landesbeauftragte für den Datenschutz.

 

§ 44

Übergangsvorschrift

Verarbeitungen personenbezogener Daten, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens
dieses Gesetzes bereits begonnen wurden, sind binnen drei Jahren nach diesem
Zeitpunkt mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen.

 

§ 45
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Außer-Kraft-Treten

Mit In-Kraft-Treten dieses Gesetzes tritt das Landesdatenschutzgesetz von
Mecklenburg-Vorpommern vom 24. Juli 1992 (GVOBl. M-V S. 487), geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Juli 1997 (GVOBl. M-V S. 282), außer Kraft.
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